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 Gemeinde Rastede 
 Der Bürgermeister 

Finanz- und Wirtschaftsausschuss 

 
E i n l a d u n g  

 
Gremium: Finanz- und Wirtschaftsausschuss - öffentlich 
Sitzungstermin: Dienstag, 04.12.2018, 16:00 Uhr 
Ort, Raum: Ratssaal des Rathauses, Sophienstraße 27, 26180 Rastede 

 
 

Rastede, den 23.11.2018 
 
1. An die Mitglieder des Finanz- und Wirtschaftsausschusses 
2. nachrichtlich an die übrigen Mitglieder des Rates 
 
 
Hiermit lade ich Sie im Einvernehmen mit dem Ausschussvorsitzenden zu einer Sit-
zung mit öffentlichen Tagesordnungspunkten ein. 
 
 

Tagesordnung: 
 

Öffentlicher Teil 
 
TOP 1 Eröffnung der Sitzung 

 
TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Beschlussfähigkeit 

und der Tagesordnung 
 

TOP 3 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 23.10.2018 
 

TOP 4 Einwohnerfragestunde 
 

TOP 5 Festsetzung Gebührensätze 2019 - Wochenmarkt 
Vorlage: 2018/235 
 

TOP 6 Festsetzung Gebührensätze 2019 - Schmutzwasserbeseitigung (zentral) 
Vorlage: 2018/239 
 

TOP 7 Festsetzung Gebührensätze 2019 - Schmutzwasserbeseitigung (dezent-
ral) 
Vorlage: 2018/249 
 

TOP 8 Festsetzung Gebührensätze 2019 - Niederschlagswasserbeseitigung 
Vorlage: 2018/236 

 
TOP 9 Festsetzung Gebührensätze 2019 - Straßenreinigung 

Vorlage: 2018/243 
 



Einladung 
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TOP 10 Gebührensatzsatzung 2019 für die öffentlichen Einrichtungen Abwasser-

beseitigung und Straßenreinigung 
Vorlage: 2018/250 
 

TOP 11 Gewährung von Zuschüssen nach dem KMU-Programm 
Vorlage: 2018/237 
 

TOP 12 Haushalt 2018 - Ausführung des Haushalts - Stand November 
Vorlage: 2018/232 
 

TOP 13 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019 
Vorlage: 2018/204A 
 

TOP 14 Einwohnerfragestunde 
 

TOP 15 Schließung der Sitzung 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. von Essen 
Bürgermeister 



Seite 1 von 3 

 

 Gemeinde Rastede 
 Der Bürgermeister 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e  

 

Vorlage-Nr.: 2018/235 
freigegeben am 21.11.2018 

 
Stab Datum: 15.11.2018 
Sachbearbeiter/in: Segebade, Jens  
 

Festsetzung Gebührensätze 2019 - Wochenmarkt 
 
Beratungsfolge: 
Status Datum Gremium 
Ö 04.12.2018 Finanz- und Wirtschaftsausschuss 
N 10.12.2018 Verwaltungsausschuss 
Ö 11.12.2018 Rat 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gebührensatz für Marktstandgelder wird für 2019 auf 1,70 € pro laufenden Meter 
festgesetzt. 
 
Es wird eine öffentliche Interessenquote in Höhe von 10 % angewendet. 
 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Die Gemeinde Rastede betreibt eine öffentliche Einrichtung „Wochenmarkt“. Für die 
Teilnahme am Wochenmarkt werden auf der Grundlage einer Satzung Gebühren 
erhoben. 
 
Berechnungsgrundlagen für die Gebührenkalkulation 2019 sind das Ergebnis 2016, 
das vorläufige Ergebnis 2017, die Nachkalkulation 2018 (auf Basis von Planwerten) 
und für 2019 die entsprechenden Mittelanmeldungen. 
 
Entwicklung der Aufwendungen: 
 

 
Ergebnis 

vorl.  
Ergebnis 

Nach- 
kalkulation 

Kalkulation 

 2016 2017 2018 2019 

Frischwasser 1,80 € 1,80 € 1,80 € 1,80 € 

Stromkosten 2.061,05 € 2.330,03 € 2.100,00 € 2.100,00 € 

Kosten Verlegung Markt-
platz 

0,00 € 0,00 € 50,00 € 50,00 € 

Besondere Verwaltungs- 
und Betriebsausgaben 

6,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Bekanntmachungskosten 0,00 € 0,00 € 50,00 € 50,00 € 
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Regiekosten 10.228,95 € 12.113,58 € 13.000,00 € 13.000,00 € 

Personalkosten Verwaltung 5.660,16 € 5.797,40 € 6.200,00 € 6.100,00 € 

Abschreibungen 0,00 € 858,00 € 858,00 € 857,00 € 

Kalkulatorische Zinsen 0,00 € 195,80 € 178,64 € 161,50 € 

Öffentliche Toilette 945,44 € 1.023,85 € 1.000,00 € 1.000,00 € 

Aufwendungen insgesamt 18.903,99 € 22.320,46 € 23.438,44 € 23.320,30 € 

 
Die kalkulierten Aufwendungen für 2019 befinden sich auf dem Niveau des Jahres 
2018. 
 
Erläuterungen zu einzelnen Aufwandspositionen: 
 
Kosten Verlegung Wochenmarkt und Bekanntmachungskosten: 
Für eine eventuelle Verlegung des Standortes und die damit einhergehende Be-
kanntmachung fließen in die Kalkulation Kosten in geringer Höhe ein, damit ggf. tat-
sächlich entstehende Kosten mit ins Ergebnis einfließen können. In den vergange-
nen Jahren war eine Verlegung nicht erforderlich. 
 
Regiekosten: 
Die Regiekosten sind von vielen Variablen abhängig und lassen sich daher nur 
schwer kalkulieren. Insgesamt machen die Regiekosten einen wesentlichen Anteil an 
den Gesamtaufwendungen für den Wochenmarkt aus. Grundsätzlich sind die Regie-
kosten in den vergangenen Jahren im Ergebnis etwas geringer ausgefallen als ur-
sprünglich kalkuliert. Für 2019 wird aber erneut mit Regiekosten auf dem Niveau des 
Vorjahres in Höhe von 13.000 Euro gerechnet. 
 
Abschreibungen / kalkulatorische Zinsen: 
Aufgrund der Anschaffung eines Stromverteilungskastens werden seit dem Jahr 
2017 Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen in der Kalkulation berücksichtigt. 
Für das Jahr 2019 wird der Restbuchwert des Stromverteilungskastens mit 2% ver-
zinst. 
 
Öffentliche Toilette: 
Die Kosten für die Benutzung der öffentlichen Toilette auf dem Marktplatz fließen un-
verändert mit 1.000 Euro jährlich in die Kalkulation ein. 
 
Entwicklung der Erträge: 
 

 
Ergebnis 

Vorl.  
Ergebnis 

Nach- 
kalkulation 

Kalkulation 

 2016 2017 2018 2019 

Benutzungsgebühren 17.220,30 € 17.283,90 € 17.200,00 € 17.200,00 € 

Erstattung von Verwal-
tungsausgaben 

2.277,82 € 2.100,03 € 2.100,00 € 2.100,00 € 

Erträge insgesamt 19.498,12 €  19.383,93 € 19.300,00 € 19.300,00 € 

 
Die Erstattung für die Stromkosten (Erstattung von Verwaltungsausgaben) richtet 
sich nach den kalkulierten Ausgaben für Strom. Für 2019 werden erneut Erträge in 
Höhe von 2.100 Euro erwartet.  
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Ergebnis und Entwicklung/Fortschreibung: 
 
Entgegen der Annahme im Finanz- und Wirtschaftsausschuss vom 23.04.2018 kann 
für 2019 auf eine öffentliche Interessensquote nicht komplett verzichtet werden. Im 
Ergebnis 2016 ist festzustellen, dass der Überschuss die öffentliche Interessensquo-
te um 594,13 Euro übersteigt. Doch bereits das vorläufige Ergebnis 2017 zeigt wie-
der ansteigende Kosten von rd. 3.400 Euro gegenüber 2016. Die steigenden Kosten 
sind durch die Abschreibung und die Verzinsung des Stromverteilungskastens sowie 
durch höhere Regiekosten zu begründen. Die Kalkulation der Jahre 2018 und 2019 
zeigen zudem, dass die Aufwendungen weiterhin auf dem Niveau des Jahres 2017 
angesetzt wurden. 
 
Soweit für die Gebühr 2019 keine öffentliche Interessensquote berücksichtigt wird 
(und auch kein Überschuss aus Vorjahren in die Kalkulation einfließt), müsste die 
Gebühr 2,30 Euro pro laufenden Meter betragen. Im Hinblick auf die Festsetzung 
einer Gebühr auf dem konstanten Niveau der Vorjahre (1,70 € seit 2014) ist aber zu 
überlegen, inwieweit zukünftig doch noch der Ansatz einer öffentlichen Interessen-
quote in moderater Höhe erfolgen sollte. 
 
Bei Berücksichtigung einer öffentlichen Interessenquote in Höhe von 10% kann wei-
terhin ein Gebührensatz in Höhe von 1,70 Euro pro laufenden Meter festgesetzt wer-
den. In diesem Fall ergibt sich in der Kalkulation für 2019 lediglich ein Defizit in Höhe 
von 1.688,27 Euro. Dieses Defizit kann durch die fortgeschriebenen Überschüsse 
der Vorjahre (Stand zum 31.12.2018 = 9.544,75 Euro) ausgeglichen werden. 
 
Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, ab 2019 eine öffentliche Interessensquote in 
Höhe von 10 % zu berücksichtigen. Unter Berücksichtigung dieses Vorschlages 
ergibt sich eine Gebühr in Höhe von 1,70 Euro, wodurch insgesamt Benutzungsge-
bühren in Höhe von 17.200 Euro in die Kalkulation 2019 einfließen. 
 

Jahr 
Auf- 

wendungen 

abzüglich 
öffentliche 

Interessens- 
quote 

relevante 
Kosten 

Erträge 
Überschuss 

 /  Defizit 
Fort- 

schreibung 

2016 18.903,99 € 3.780,80 € 15.123,19 € 19.498,12 € 4.374,93 € 7.467,94 € 

2017 22.320,46 € 4.464,09 € 17.856,37 € 19.383,93 € 1.527,56 € 8.995,50 € 

2018 23.438,44 € 4.687,69 € 18.750,75 € 19.300,00 € 549,25 € 9.544,75 € 

2019 23.320,30 € 2.332,03 € 20.988,27 € 19.300,00 € -1.688,27 € 7.856,48 € 

 
Gebührenfestsetzung 2019: 
Für das Jahr 2019 wird vorgeschlagen, eine öffentliche Interessensquote von 10% zu 
berücksichtigen und die Gebühr für den Wochenmarkt weiterhin auf 1,70 Euro pro 
laufenden Meter festzusetzen. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Siehe Sach- und Rechtslage. 
 
Anlagen: 
 
Keine. 



Seite 1 von 3 

 

 Gemeinde Rastede 
 Der Bürgermeister 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e  

 

Vorlage-Nr.: 2018/239 
freigegeben am 22.11.2018 

 
Stab Datum: 16.11.2018 
Sachbearbeiter/in: Segebade, Jens  
 

Festsetzung Gebührensätze 2019 - Schmutzwasserbeseitigung 
(zentral) 
 
 
Beratungsfolge: 
Status Datum Gremium 
Ö 04.12.2018 Finanz- und Wirtschaftsausschuss 
N 10.12.2018 Verwaltungsausschuss 
Ö 11.12.2018 Rat 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Benutzungsgebühr für die „zentrale Abwasserbeseitigung“ wird für das Jahr 2019 
weiterhin auf 2,00 Euro je cbm Abwasser festgesetzt. 
 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Berechnungsgrundlagen für die Gebührenkalkulation 2019 sind das Ergebnis 2016, 
das vorläufige Ergebnis 2017, die Nachkalkulation 2018 (auf Basis von Planwerten) 
und für 2019 die entsprechenden Mittelanmeldungen. 
 
Aufwendungen: 

 Ergebnis 
2016 

vorl. Erg. 
2017 

Nachkalkulation 
2018 

Kalkulation 
2019 

Sachlicher Be-
triebs- und Ver-
waltungsaufwand 

1.046.030,42 € 1.144.121,59 € 1.152.440,55 € 1.132.110,00 € 

Abschreibungen 740.422,90 € 737.186,46 € 760.098,00 € 748.312,82 € 

Kalk. Zinsen 186.950,30 € 123.627,67 € 132.495,00 € 143.518,09 € 

Gesamt 1.973.403,62 € 2.004.935,72 € 2.045.033,55 € 2.023.940,91 € 

 
Insgesamt ist festzustellen, dass 2019 die Kosten auf dem Niveau der Vorjahre lie-
gen. Im Folgenden wird auf Abweichungen gegenüber dem Vorjahr eingegangen. 
 
Sachlicher Betriebs- und Verwaltungsaufwand: 
Die Personalkosten steigen gegenüber dem Vorjahr aufgrund der tariflichen Erhö-
hung und aufgrund von geänderten Personalanteilen um rund 11.800 Euro.  
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Im Unterhaltungsbereich kann davon ausgegangen werden, dass 2019 insgesamt 
weniger Unterhaltungsbedarf notwendig wird. Es wird mit Einsparungen von rund 
30.000 Euro kalkuliert, die sich gleichmäßig auf die Kläranlage, die Pumpwerke und 
das Rohrnetz verteilen. Bei der Schlammbeseitigung kann von leicht sinkenden Kos-
ten in Höhe von rund 7.700 Euro ausgegangen werden. Die Regiekosten liegen mit 
61.000 Euro auf dem Niveau des Vorjahres. Für die Verzinsung der Abschreibungs-
erlöse wurden für 2019 erneut 70.000 Euro einkalkuliert. Hierfür wurde ein Zinssatz 
in Höhe von 2% angewendet. 
 
Abschreibungen: 
Für die kalkulierten Abschreibungen wurden die im Haushaltsplan 2019 eingeplanten 
Werte zugrunde gelegt. Da im Jahr 2019 die Zentrifuge zur Schlammentwässerung 
und der Schlammlagerplatz bei der Kläranlage durch den Ablauf der normalen Nut-
zungsdauer komplett abgeschrieben sind, müssen für diese beiden Anlagen rd. 
18.100 Euro weniger Abschreibungen eingeplant werden. Hinzu kommen noch Ab-
schreibungen aufgrund des bereits aktivierten erweiterten Rohrnetzes. Im Ergebnis 
fallen die Abschreibungen um rund 12.000 Euro geringer aus als 2018. 
 
Kalkulatorische Zinsen: 
Wie im Jahr 2018 wird auch 2019 das Anlagevermögen mit einem Zinssatz von 2% 
verzinst. Aufgrund des Ausbaues des Rohrnetzes erhöhen sich die kalkulatorischen 
Kosten um rund 11.000 Euro 
 
Erträge: 
Der Maßstab für den Gebührensatz ist die Abwassermenge. Für 2019 wird mit einer 
Abwassermenge von 875.000 cbm kalkuliert. 
 

Jahr 2016 2017 2018 2019 

Abwassermenge 903.668 cbm 848.268 cbm 875.000 cbm 875.000 cbm 

 
Bei erneutem Ansatz eines Gebührensatzes in Höhe von 2,00 Euro für 2019 ergeben 
sich Erträge in Höhe von insgesamt 1.750.000 Euro. Darüber hinaus sind für Ge-
nehmigungsgebühren 3.500 Euro und für die interne Leistungsverrechnung im Be-
reich Fäkalschlamm 6.000 Euro eingeplant. 
 

Jahr 2016 2017 2018 2019 

Gebühren-
satz 

2,10 € 2,10 € 2,00 € 2,00 € 

Erträge 1.867.403,28 € 1.791.040,58 € 1.761.613,40 € 1.759.500,00 € 

 
Ergebnis und Entwicklung/Fortschreibung: 
Folgende Übersicht zeigt die Jahresergebnisse und die Fortschreibung im Zeitraum 
2016 bis 2019: 
 

 2016  
(Ergebnis) 

2017  
(vorl. Ergebnis) 

2018 
(Nach-

kalkulation) 

2019 
(Kalkulation) 

Aufwendungen 1.973.403,62 € 2.004.935,72 € 2.045.033,55 € 2.023.940,91 € 

Erträge 1.867.403,28 € 1.791.040,58 € 1.761.613,40 € 1.759.500,00 € 

Saldo -106.000,34 € -213.895,14 € -283.420,15 € -264.440,91 € 

Überschuss 
Fortschreibung 

1.096.694,09 € 882.798,95 € 599.378,80 € 334.937,89 € 
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Unter Berücksichtigung einer Gebühr in Höhe von 2,00 € pro cbm wird in der Kalku-
lation für 2019 ein Defizit in Höhe von 264.440,91 Euro ausgewiesen. Durch das De-
fizit kann der vorhandene Überschuss in 2019 voraussichtlich weiter abgebaut wer-
den. Nach derzeitigem Stand der Kalkulationen würde sich der zum 31.12.2016 aus-
gewiesene Überschuss in Höhe von 1.096.694,09 Euro um 761.756,20 Euro auf 
334.937,89 Euro verringern.  
 
Gebührenfestsetzung 2019: 
Für das Jahr 2019 wird vorgeschlagen, die Gebühr für die „zentrale Abwasserbesei-
tigung“ auf 2,00 Euro pro cbm Abwasser festzusetzen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Siehe Sach- und Rechtslage. 
 
 
Anlagen: 
 
BAB Schmutzwasser 2019 
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 Gemeinde Rastede 
 Der Bürgermeister 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e  

 

Vorlage-Nr.: 2018/249 
freigegeben am 27.11.2018 

 
Stab Datum: 20.11.2018 
Sachbearbeiter/in: Segebade, Jens  
 

Festsetzung Gebührensätze 2019 - Schmutzwasserbeseitigung 
(dezentral) 
 
 
Beratungsfolge: 
Status Datum Gremium 
Ö 04.12.2018 Finanz- und Wirtschaftsausschuss 
N 10.12.2018 Verwaltungsausschuss 
Ö 11.12.2018 Rat 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Gebührensatzung der Gemeinde Rastede wird dahingehend geändert, dass für 
die kostenrechnende Einrichtung „dezentrale Abwasserbeseitigung“ folgende Gebüh-
rensätze ab 2019 festgesetzt werden: 
 
Die Benutzungsgebühr beträgt für die Abwasserbeseitigung 
 

a) aus Hauskläranlagen je cbm eingesammelten Abwassers /  
Fäkalschlamms        98,00 € 
 

b) aus abflusslosen Gruben je cbm eingesammelten Abwassers /  
Fäkalschlamms        77,50 € 

 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Abfuhrmenge: 
Die Abfuhrmenge ist der Maßstab der Gebühr. Generell ist ein Sinken der gesamten 
Abfuhrmenge zu verzeichnen. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass immer mehr 
entsprechende Grundstücke an die zentrale Abwasserbeseitigung angeschlossen 
werden. 
 

Jahr 
2012 
(Erg.) 

2013 
(Erg.) 

2014 
(Erg.) 

2015 
(Erg) 

2016 
(Erg.) 

2017 
(vorl. Erg.) 

2018 
(Nachkalk.) 

2019  
(Kalkulation) 

Menge 
in cbm 

640 585 503 525 429,5 497,5 450 450 
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Für das Jahr 2019 wird mit einer Fäkalschlammmenge von 450 cbm kalkuliert. Dieser 
Wert ist auch für die Nachkalkulation 2018 angenommen worden. 
 
Aufwendungen: 
Berechnungsgrundlagen für die Gebührenkalkulation 2019 sind das Ergebnis 2016, 
das vorläufige Ergebnis 2017, die Nachkalkulation 2018 (auf Basis von Planwerten) 
und für 2019 die entsprechenden Mittelanmeldungen. 
 

 Ergebnis 
2016 

Vorl. Erg. 
2017 

Nachkalkulation 
2018 

Kalkulation 
2019 

Fahrtkosten 11.117,07 
€ 

12.975,61 
€ 

13.500,00 € 15.000,00 € 

Kosten der Reinigung 523,99 € 636,80 € 589,50 € 553,50 € 

Verschmutzungs-
zuschlag 

5.299,89 € 5.634,81 € 6.037,20 € 5.667,40 € 

Personalkosten  
Verwaltung 

11.463,46 
€ 

12.289,71 
€ 

13.200,00 € 14.000,00 € 

Kosten  
Fäkalschlammannahme 2.548,93 € 2.147,98 € 2.119,34 € 2.090,70 € 

Regiekosten 13.127,96 
€ 

14.866,69 
€ 

16.350,00 € 17.000,00 € 

Gesamt 44.081,30 
€ 

48.551,60 
€ 

51.796,04 € 54.311,60 € 

 
Grundsätzlich sind steigende Aufwendungen zu verzeichnen. Auf die wichtigsten Än-
derungen wird im Folgenden weiter eingegangen: 
 
Fahrtkosten 
Die Fahrtkosten steigen gegenüber der Nachkalkulation 2018 um 1.500 Euro. Dies 
ist darin begründet, dass die Entsorgungsfirma eine berechtigte Preisanpassung von 
6,85 % vorgenommen hat. 
 
Personalkosten Verwaltung 
Die Personalkosten der Verwaltung sind aufgrund der Tarifabschlüsse 2018 ange-
passt worden. Somit ergibt sich eine Personalkostensteigerung von 800 Euro. 
 
Regiekosten 
Auf die Regiekosten gibt es viele Einflussfaktoren, daher sind diese schwierig zu kal-
kulieren. Gegenüber 2018 wird mit einer leichten Steigerung in Höhe von 750 Euro 
der Regiekosten gerechnet. 
 
Erlöse: 
 

 
Ergebnis 2016 

Vorl. Erg. 
2017 

Nachkalkulation 
2018 

Kalkulation 
2019 

Hauskläranlagen 73,00 € 78,00 € 88,00 € 98,00 € 

Abflusslose 
Gruben 

62,50 € 67,50 € 67,50 € 77,50 € 

Einnahmen 31.425,80 € 31.769,08 € 41.340,00 € 43.690,00 € 
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Die kostendeckenden Gebührensätze (ohne Berücksichtigung eines Defizitabbaus) 
bei den Hauskläranlagen und den abflusslosen Gruben würden für 2019 121,28 Euro 
bzw. 108,10 Euro je cbm betragen. Die Gebühr für 2018 wurde auf 88,00 Euro bzw. 
67,50 Euro festgesetzt.  
 
Da grundsätzlich von kontinuierlich niedrigen Abfuhrmengen für die Zukunft auszu-
gehen ist, die Kosten sich aufgrund der hohen Fixkosten aber nicht entsprechend 
reduzieren, ist auch in zukünftigen Jahren von hohen Defiziten bei unveränderten 
Gebührensätzen auszugehen. Um die Defizitentwicklung überhaupt abfedern zu 
können, wären die Gebührensätze deutlich anzuheben. Auch unter der Berücksichti-
gung, dass noch ein fortgeschriebenes Defizit von über 50.000 Euro zum Stand 
31.12.2019 abgebaut werden muss. 
 
Vor dem Hintergrund, dass der Gebührenzahler durch die eigentlich erforderliche 
Gebührenhöhe nicht zu stark belastet wird, schlägt die Verwaltung vor, die Gebühren 
jeweils um 10,00 Euro auf 98,00 Euro bzw. 77,50 Euro zu erhöhen. Für 2019 kann 
somit mit Gebühreneinnahmen in Höhe von 43.690 Euro kalkuliert werden. 
 
 
Ergebnis und Fortschreibung: 
Für 2019 ergibt sich somit ein Defizit in Höhe von 10.621,60 Euro. 
 

Aufwendungen 54.311,60 € 

Erträge 43.690,00 € 

Defizit -10.621,60 € 

 
Aufgrund des erneut für 2019 kalkulierten Defizits ist ein Abbau des fortgeschriebe-
nen Defizits zum Stand 31.12.2018 nicht möglich. Unter Berücksichtigung des Er-
gebnisses im Rahmen der Kalkulation 2019 wird ein Defizit von 52.280,11 Euro fort-
geschrieben. 
 

 2016 2017 2018 2019 

Jahresergebnis -12.655,50 € -16.782,52 € -12.606,04 € -10.621,60 € 

Fortschreibung -12.269,94 € -29.052,47 € -41.658,51 € -52.280,11 € 

 
Gebührenfestsetzung 2019: 
Für das Jahr 2019 wird vorgeschlagen, die Gebühr für die dezentrale Abwasserbe-
seitigung für Hauskläranlagen auf 93,00 Euro pro cbm eingesammeltes Abwasser 
sowie für eingesammeltes Abwasser aus abflusslosen Gruben auf 77,50 Euro pro 
cbm festzusetzen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Siehe Sach- und Rechtslage. 
 
 
Anlagen: 
 
Gebührenkalkulation dezentrale Abwasserbeseitigung 2019. 
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 Gemeinde Rastede 
 Der Bürgermeister 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e  

 

Vorlage-Nr.: 2018/236 
freigegeben am 21.11.2018 

 
Stab Datum: 16.11.2018 
Sachbearbeiter/in: Segebade, Jens  
 

Festsetzung Gebührensätze 2019 - 
Niederschlagswasserbeseitigung 
 
 
Beratungsfolge: 
Status Datum Gremium 
Ö 04.12.2018 Finanz- und Wirtschaftsausschuss 
N 10.12.2018 Verwaltungsausschuss 
Ö 11.12.2018 Rat 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gebührensatz für die „zentrale Niederschlagswasserbeseitigung“ wird für das 
Jahr 2019 auf 0,23 Euro je qm überbauter und befestigter Grundstücksfläche festge-
setzt. 
 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Basis für die Kostenrechnung sind Kosten und Erlöse, die die Einrichtung zur Besei-
tigung von Niederschlagswasser insgesamt betreffen, also auch die Werte, die den 
Bereich der Straßenentwässerung umfassen. Diese Gesamtkosten- und Erlöse wer-
den im anliegenden BAB dargestellt. 
 
Aus diesen Kosten und Erlösen werden die gebührenrelevanten Kosten über einen 
zu ermittelnden Verteilungsschlüssel herausgerechnet, d.h., bei der Gebührenkalku-
lation bleiben die Kosten unberücksichtigt, die auf die Straßenentwässerung entfal-
len. Nachstehend wird dies noch näher erläutert. 
 
Berechnungsgrundlagen für die Gebührenkalkulation 2019 sind das Ergebnis 2016, 
das vorläufige Ergebnis 2017, die Nachkalkulation 2018 (auf Basis von Planwerten) 
und für 2019 die entsprechenden Mittelanmeldungen. 
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Entwicklung Gesamtaufwendungen: 
 

 
Ergebnis 

2016 
Vorl. 

Erg. 2017 

Nachkal-
kulation 

2018 

Kalkulation 
2019 

Sachlicher Betriebs- und 
Verwaltungsaufwand 

251.691,34 € 259.674,80 € 281.365,00 € 252.870,00 € 

Abschreibungen 262.090,53 € 264.118,67 € 314.734,00 € 330.451,41 € 

Kalk. Zinsen 217.496,42 € 160.594,50 € 181.400,00 € 189.500,00 € 

Gesamt 731.278,29 € 684.387,97 € 777.499,00 € 772.821,41 € 

 
Insgesamt wird davon ausgegangen, dass 2019 die Kosten gegenüber dem Vorjahr 
leicht sinken. Im Folgenden wird auf Abweichungen gegenüber dem Vorjahr einge-
gangen. 
 
Sachlicher Betriebs- und Verwaltungsaufwand: 
Die Personalkosten steigen gegenüber dem Vorjahr aufgrund der tariflichen Erhö-
hung und aufgrund von geänderten Personalanteilen um rund 7.000 Euro. 2019 wer-
den weniger Unterhaltungsmaßnahmen notwendig, sodass die Kosten für die Unter-
haltung um rd. 34.300 Euro sinken. Besonders kommt dies im Bereich der Regen-
wasserrückhaltebecken zum Tragen. Hier waren im Jahr 2018 Unterhaltungsmaß-
nahmen in Höhe von 15.000 Euro erforderlich, 2019 ist hierfür kein Kostenansatz in 
der Kalkulation vorgesehen. Die Regiekosten steigen gegenüber 2018 um rund 
2.700 Euro leicht an. 
 
Im Ergebnis fließt in die Kalkulation ein sachlicher Betriebs- und Verwaltungsauf-
wand in Höhe von 252.870 Euro ein. 
 
Abschreibungen: 
Die Abschreibungen sind aufgrund der im Haushaltsplan 2019 vorgesehenen Plan-
daten berücksichtigt worden. Der deutliche Anstieg der Abschreibungen gegenüber 
der Nachkalkulation 2017 ist darin begründet, dass noch verschiedene investive 
Maßnahmen zu aktivieren sind und hierdurch höhere Abschreibungen entstehen. 
 
Kalkulatorische Zinsen: 
Das Anlagevermögen wird weiterhin mit einem Prozentsatz von 2% verzinst. Die 
Steigerung von rd. 8.000 Euro gegenüber 2018 ist durch ein größeres zu verzinsen-
des Anlagevermögen zu erklären.  
 
Ermittlung der gebührenpflichtigen Kosten und der Kosten der Straßenentwäs-
serung: 
 
Für das Jahr 2019 wird von versiegelten Grundstücksflächen in Höhe von 2.018.500 
qm ausgegangen. Dem gegenüber stehen gewichtete Verkehrsflächen (Flächen der 
Straßenentwässerung) von 559.599 qm. Diese Werte sind mit dem Mittelwert der 
Niederschlagsmenge (Wetterstation Bremen) von 0,6328 m zu multiplizieren. Der so 
erhaltende Wert des abgeflossenen Regenwassers pro qm ist ins Verhältnis zu set-
zen. Für den gebührenrelevanten Bereich ergibt sich ein Prozentsatz von 78,29 %, 
auf die Straßenentwässerung entfällt 21,71 %. 
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Fläche m² 

Regenhöhe 
in m 

abgeflossenes 
Regenwasser 

in m³ 
Prozentanteil 

Versiegelte Grund-
stücksflächen 

2.018.500 0,6328 1.277.306,80 78,29 

Gewichtete Ver-
kehrsflächen 

559.599 0,6328 354.114,25 21,71 

 
Die ermittelten Prozentwerte sind auf den oben festgestellten sachlichen Betriebs- 
und Verwaltungsaufwand von 252.870 Euro anzuwenden, um die gebührenrelevan-
ten Kosten und die Kosten für die Straßenentwässerung festzustellen. Die Kosten für 
Abschreibungen und Zinsen können der gebührenrelevanten Seite und der Seite der 
Straßenentwässerung direkt zugeordnet werden. Einnahmen für Genehmigungsge-
bühren in Höhe von 3.500 Euro können beim gebührenrelevanten Anteil bereits zum 
Abzug gebracht werden. 
 

 Niederschlagswasser 
(gebührenrelevant) 

Straßenent- 
wässerung 

insgesamt 

Prozentsatz 78,29 % 21,71 % 100 % 

Betriebskosten 197.791,92 € 54.898,08 € 252.870 € 

Abschreibungen 185.674,71 € 144.776,71 € 330.451,41 € 

Kalk. Zinsen 79.000,00 € 110.500,00 € 189.500,00 € 

Abzgl. Erträge  -3.500,00 € 0,00 € -3.500,00 € 

Kosten 459.146,63 € 310.174,78 € 769.321,41 € 

 
Es ergeben sich somit gebührenrelevante Kosten in Höhe von 459.146,63 Euro. Der 
Betrag von 310.174,78 Euro für die Straßenentwässerung muss vom Produkt „Ge-
meindestraße“ zum Produkt „Niederschlagswasser“ verrechnet werden. 
 
Erträge/Festsetzung der Gebühr: 
 
Werden die gebührenrelevanten Kosten in Höhe von 459.146,63 Euro durch die ver-
siegelten Grundstücksflächen (2.018.500 qm) geteilt, ergibt sich ein Gebührensatz in 
Höhe von 0,2275 Euro. Unter Berücksichtigung, dass aus den Vorjahren noch Defizi-
te im Bereich der Niederschlagswassergebühr auszugleichen sind, sollte dieser Wert 
auf 0,23 Euro aufgerundet und die Gebühr in dieser Höhe entsprechend festgesetzt 
werden. Bei einer Gebühr in Höhe von 0,23 Euro ergeben sich bei einer versiegelten 
Grundstücksfläche von 2.018.500 qm Gebühreneinnahmen in Höhe von rd. 464.200 
Euro. 2019 würde die Kalkulation mit einem leichten Überschuss in Höhe von 
5.053,37 Euro abschließen. 
 

Aufwendungen 459.146,63 € 

Erträge 464.200,00 € 

Überschuss 5.053,37 € 
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Entwicklung und Fortschreibung 
 

Jahr 
Satz 
in € 

Gebühren-
pflichtige 

Fläche in qm 

Gebühren-
aufkommen 

in € 

Kosten in 
€ 

Über-
schuss/ 

Defizit in € 

Fort-
schreibung 

in € 

2015 
Ergebnis 

0,20 1.831.764,50 364.605,57 367.234,88 -2.629,31 -2.629,31 

2016 
Ergebnis 

0,20 1.895.609,80 374.408,51 427.533,22 -53.124,71 -55.754,02 

2017 
Vorläufiges Ergebnis 

0,24 1.939.836,50 460.749,22 417.407,62 43.341,60 -12.412,42 

2018 
Nachkalkulation 

0,24 1.981.800,00 472.200,00 470.933,93 1.266,07 -11.146,35 

2019 
Kalkulation 

0,23 2.018.500,00 464.200,00 459.146,63 5.053,37 -6.092,98 

 
Unter Berücksichtigung einer Gebührenfestsetzung in Höhe von 0,23 Euro für 2019 
kann nach derzeitigem Stand das fortgeschriebene Defizit um 5.053,37 Euro auf 
6.092,98 Euro reduziert werden. Da die Vergangenheit gezeigt hat, dass die Ergeb-
nisse gegenüber der Kalkulation grundsätzlich leicht günstiger ausfallen, ist ein Aus-
gleich des gesamten Defizites im Rahmen der Gebührenkalkulation 2019 nach aktu-
eller Einschätzung nicht erforderlich. Es wird davon ausgegangen, dass das verblei-
bende Defizit durch die Ergebnisse der Jahre 2018 und 2019 ausgeglichen werden 
kann. 
 
Gebührenfestsetzung 2019: 
 
Für das Jahr 2019 wird vorgeschlagen, den Gebührensatz für die zentrale Nieder-
schlagswasserbeseitigung auf 0,23 Euro je qm überbauter und befestigter Grund-
stücksfläche festzulegen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Siehe Sach- und Rechtslage. 
 
 
Anlagen: 
 
BAB Niederschlagswasser 2019. 
 
 
 



Seite 1 von 3 

 

 Gemeinde Rastede 
 Der Bürgermeister 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e  

 

Vorlage-Nr.: 2018/243 
freigegeben am 22.11.2018 

 
Stab Datum: 19.11.2018 
Sachbearbeiter/in: Segebade, Jens  
 

Festsetzung Gebührensätze 2019 - Straßenreinigung 
 
 
Beratungsfolge: 
Status Datum Gremium 
Ö 04.12.2018 Finanz- und Wirtschaftsausschuss 
N 10.12.2018 Verwaltungsausschuss 
Ö 11.12.2018 Rat 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gebührensatz für die öffentliche Einrichtung Straßenreinigung wird für das Jahr 
2019 auf 18,00 Euro je Einheit festgesetzt. 
 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Berechnungsgrundlage für die Gebührenkalkulation 2019 ist das Ergebnis 2016, die 
Nachkalkulationen 2017 (vorläufige Ist-Werte), die Nachkalkulation 2018 (Planwerte) 
sowie die Mittelanmeldung 2019. 
 
Aufwendungen: 
 
 

2016 
(Ergebnis) 

2017 
(Vorl.  

Ergebnis) 

2018 
(Nach-

kalkulation) 

2019 
(Kalkulation) 

Reinigung Fremd-
firma 

53.170,64 € 53.789,15 € 55.000,00 € 58.000,00 € 

Personalkosten 
Verwaltung 

10.136,53 € 10.525,56 € 11.700,00 € 14.200,00 € 

Kosten der Kehr-
gutentsorgung 

19.892,58 € 31.632,71 € 21.400,00 € 24.360,00 € 

Regiekosten 10.526,26 € 12.543,01 € 14.100,00 € 14.700,00 € 

Summe 93.726,01 € 108.490,43 € 102.200,00 € 111.260,00 € 

 
Die kalkulierten Kosten 2019 steigen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um rd. 9.000 
Euro. Im folgendem werden die Gründe der Kostensteigerung erläutert: 
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Reinigung Fremdfirma: 
Die verantwortliche Reinigungsfirma hat eine berechtigte Preisanpassung für die 
Reinigung in Höhe von rd. 4,5% vorgenommen. Durch diese Preiserhöhung wird in 
der Kalkulation von Mehrkosten in Höhe von 3.000 Euro ausgegangen. 
 
Personalkosten: 
Aufgrund der tariflichen Entgelterhöhungen und einer geänderten Personalkostenver-
teilung steigen die Personalkosten um 2.500 Euro gegenüber dem Vorjahr. 
 
Kosten der Kehrgutentsorgung: 
Die Kosten für die Miete von Containern für die Kehrgutentsorgung sind angehoben 
worden. Zudem wird aufgrund der Erfahrung aus den Vorjahren grundsätzlich mit 
steigenden Kosten für die Entsorgung des Kehrgutes gerechnet, sodass letztendlich 
von einer Kostensteigerung von 2.960 Euro gegenüber 2018 ausgegangen wird. 
 
Regiekosten: 
Die Regiekosten steigen um 600 Euro und liegen somit in etwa auf dem Niveau des 
Vorjahres. 
 
 
Öffentliche Interessensquote: 
 
Das OVG Lüneburg ist mit seiner Entscheidung vom 16.02.2016, Az. 9 KN 288/13, 
von der bisherigen Rechtsprechung abgewichen, wonach eine „öffentliche Interes-
sensquote“ von 25% ohne weitere Nachweise berücksichtigt werden konnte. Das 
Land Niedersachsen hat als Gesetzgeber jedoch auf dieses Urteil reagiert und in § 
52 Abs. 3 Satz 4 Niedersächsisches Straßengesetz ab 01.01.2017 festgelegt, dass 
75 % der Kosten für die Straßenreinigung durch Benutzungsgebühren gedeckt und 
25 % als Anteil der Allgemeinheit berücksichtigt werden. Der Ansatz einer „öffentli-
chen Interessenquote“ von 25 % ist somit für die Gebührenkalkulation gesetzlich 
verankert. 
 
Summe der Aufwendungen 111.260 € 

Öffentliche Interessensquote – 25 % 27.815 € 

Gebührenrelevante Kosten 83.445 € 

 
Unter Berücksichtigung dieser öffentlichen Interessensquote ergeben sich somit ge-
bührenpflichtige Kosten in Höhe von 83.445 Euro. 
 
Gebührensatz und Fortschreibung: 
 
Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Gebühr ist die Straßenangrenzung 
der maßgeblichen Grundstücke (1 Einheit = 35 Meter). Für 2019 ist von folgender 
Bemessungsgrundlage auszugehen: 
 

Straßen- 
angrenzung 

Prozent 
Einheit für die 

Gebühr 
 

4.037 m 100 % 4.037,0  

254 m 70 % 117,8 Hinterlieger- und 
Eckgrundstücke 236 m 50 % 118,0 

 Summe: 4.332,8 

 



Seite 3 von 3 

Die 4.332,8 Einheiten multipliziert mit dem momentan geltenden Gebührensatz von 
18 Euro würden Einnahmen in Höhe von 77.990 Euro ergeben. Es würden unge-
deckte Kosten in Höhe von 5.455 Euro entstehen. Aus den Vorjahren stehen Über-
schüsse in Höhe von 3.248,22 Euro zur Verfügung. Es würde sich somit ein Defizit 
von rd. 2.200 Euro fortschreiben. Da im Hinblick auf eine mögliche Anpassung der 
Gebühr vorerst noch die Entwicklung der Jahre 2017 und 2018 (vorläufiges Ergebnis 
bzw. Ergebnis im Rahmen der Gebührenkalkulation 2020) und die Auswirkung auf 
die Fortschreibung zum Stand 31.12.2018 abgewartet werden soll, wird vorgeschla-
gen, die Gebühr für 2019 weiterhin in Höhe von 18 Euro festzusetzen. 
 
 

2016 
(Ergebnis) 

2017 
(Vorl. Ergeb-

nis) 

2018 
(Nach-

kalkulation) 

2019 
(Kalkulation) 

Gebührenrelevante 
Kosten 

70.294,51 € 81.367,83 € 76.650,00 € 83.445,00 € 

Erträge 55.995,33 € 78.166,54 € 78.100,00 € 77.900,00 € 

Überschuss/Defizit -14.299,18 € -3.201,29 € 1.450,00 € -5.545,00 € 

Fortschreibung 4.999,51 € 1.798,22 € 3.248,22 € -2.296,78 € 

 
Da davon auszugehen ist, dass die Kosten für die Reinigung und die Kehrgutentsor-
gung weiter steigen werden, muss nach jetzigem Stand davon ausgegangen werden, 
dass die Gebühr im Rahmen der Kalkulation für 2020 anzupassen ist. 
 
Gebührenfestsetzung 2019: 
 
Für das Jahr 2019 wird vorgeschlagen, die Gebühr für die öffentliche Einrichtung 
Straßenreinigung auf 18,00 Euro je Einheit festzusetzen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Siehe Sach- und Rechtslage. 
 
 
Anlagen: 
 
Gebührenkalkulation Straßenreinigung 2019. 
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 Gemeinde Rastede 
 Der Bürgermeister 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e  

 

Vorlage-Nr.: 2018/250 
freigegeben am 21.11.2018 

 
Stab Datum: 20.11.2018 
Sachbearbeiter/in: Segebade, Jens  
 

Gebührensatzsatzung 2019 für die öffentlichen Einrichtungen 
Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung 
 
 
Beratungsfolge: 
Status Datum Gremium 
Ö 04.12.2018 Finanz- und Wirtschaftsausschuss 
N 10.12.2018 Verwaltungsausschuss 
Ö 11.12.2018 Rat 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Die als Anlage 1 beigefügte Satzung über die Festsetzung der Gebührensätze 2019 
wird beschlossen. 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Die Erläuterungen zu den Gebührensätzen sind in folgenden Vorlagen enthalten: 
 

 2018/243 Festsetzung des Gebührensatzes 2019 für die öffentliche Einrich-
tung Straßenreinigung 

 

 2018/239 Festsetzung des Gebührensatzes 2019 für die zentrale Einrichtung 
zur Beseitigung von Schmutzwasser 

 

 2018/249 Festsetzung der Gebührensätze 2019 für die dezentrale Einrichtung 
zur Beseitigung von Schmutzwasser 

 

 2018/236 Festsetzung des Gebührensatzes 2019 für die zentrale Einrichtung 
zur Beseitigung von Niederschlagswasser 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Entfällt. 
 
 
Anlagen: 
 
Gebührensatzsatzung. 
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 Gemeinde Rastede 
 Der Bürgermeister 

 

M i t t e i l u n g s v o r l a g e  

 

Vorlage-Nr.: 2018/237 
freigegeben am 20.11.2018 

 
Stab Datum: 16.11.2018 
Sachbearbeiter/in: Henkel, Günther  
 

Gewährung von Zuschüssen nach dem KMU-Programm 
 
 
Beratungsfolge: 
Status Datum Gremium 
Ö 04.12.2018 Finanz- und Wirtschaftsausschuss 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bericht wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Seit Beginn der Förderperiode 2007 (Arbeitsaufnahme 2008) der Europäischen Uni-
on nimmt die Gemeinde Rastede am sogenannten „KMU“-Programm (Kleine und 
Mittlere Unternehmen) teil.  
 
Dieses Programm richtet sich, wie der Name bereits ausführt, an kleine und mittlere 
Unternehmen, wobei die Bemessung nach bestimmten Unternehmenskriterien 
durchgeführt wird. In der Gemeinde Rastede fallen rd. 99 % aller Unternehmen in 
diese Kategorie.  
 
Das Programm hatte ursprünglich den Zweck, strukturschwächere Regionen durch 
die Gewährung von sogenannten verlorenen Zuschüssen bei der Ansiedlung von 
Unternehmen zu unterstützen. Neben dieser und der einzelbetrieblichen Förderung 
für besondere Unternehmen – die in Kürze auslaufen wird – gibt es eine Reihe weite-
rer finanzierungsunterstützender Maßnahmen des Landes bzw. des Bundes, die je-
doch typischerweise auf eine Vergünstigung der Kreditmarktkonditionen abzielen. 
 
Neben der ursprünglichen Beteiligung durch das Land in Gestalt der N-Bank hatten 
der Landkreis Ammerland sowie die kreisangehörigen Gemeinden und damit auch 
Rastede anteilig die Finanzierung dieser Zuwendung begleitet. 
 
Nach Auslaufen der Förderperiode 2014 wurde in der nachfolgenden Förderperiode 
eine Unterstützung durch die EU bzw. das Land nicht mehr gewährt. Hintergrund 
hierfür war der Umstand, dass nach den statistischen Ermittlungen eine struktur-
schwache Region im Ammerland jedenfalls nach den Bedingungen für Unterneh-
mensförderung nicht mehr vorgelegen hatte. 
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Der Landkreis Ammerland und die kreisangehörigen Gemeinden hatten sich darauf-
hin verständigt, unter erhöhtem eigenen finanziellen Einsatz das Programm fortzu-
setzen, um nach wie vor einen Anreiz für die Ansiedlung oder Entwicklung von Un-
ternehmen zu bieten. Diese Überlegung vollzog sich auch vor dem Hintergrund, dass 
benachbarte Gemeinden bzw. die Stadt Oldenburg nach wie vor, mindestens im ge-
ringen Umfang, eine Fördergebietsausweisung beinhalten.  
 
Das Programm ist in seinem Zuschussumfang darauf ausgerichtet, die Ansiedlung 
von Arbeitsplätzen, insbesondere im Bereich Ausbildung, zu schaffen. Besondere 
Zuschüsse werden auch gewährt, wenn Arbeitsplätze mit dem Qualifikationsniveau 
eines Hochschulabschlusses eingerichtet bzw. besetzt werden können. Der Beteili-
gungsumfang der Gemeinde betrug in den vergangen 11 Jahren insgesamt rund 
557.000 Euro. Damit wurden insgesamt 97 Maßnahmen unterstützt. Insgesamt wur-
den damit Investitionen in Höhe von rund 18,13 Millionen Euro ausgelöst. Der eigent-
lichen Zielsetzung folgend wurden 184 Arbeitsplätze, davon 43 Ausbildungsplätze, 
neu geschaffen. 
 
Da Programm läuft in Anlehnung an die EU-Förderperiode bis zum Jahr 2021. Da-
nach wird über die Fortsetzung neu zu entscheiden sein. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Im Durchschnitt werden rund 50.300 Euro pro Jahr für die Teilnahme am Programm 
aufgewendet. 
 
 
Anlagen: 
 
Keine  
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 Gemeinde Rastede 
 Der Bürgermeister 

 

M i t t e i l u n g s v o r l a g e  

 

Vorlage-Nr.: 2018/232 
freigegeben am 22.11.2018 

 
Stab Datum: 14.11.2018 
Sachbearbeiter/in: Hollmeyer, Michael  
 

Haushalt 2018 - Ausführung des Haushalts - Stand November 
 
 
Beratungsfolge: 
Status Datum Gremium 
Ö 04.12.2018 Finanz- und Wirtschaftsausschuss 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
In der Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses am 04.04.2018 wurde erläu-
tert, wie zukünftig hinsichtlich der Umsetzung der Investitions- und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen in den politischen Gremien berichtet werden soll. Zudem sollte 
dieser Bericht um Eckdaten hinsichtlich der Haushaltsausführung ergänzt werden.  
 
Zur Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses am 04.12.2018 erfolgt der 
zweite Bericht mit Stand November 2018. 
 
Ergebnishaushalt 
Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes stellt sich wie folgt dar: 
 
Erträge 
 

Erträge 
Ansatz 
2018 

Ergebnis 
Stand 15.11.2018 

01. Steuern und ähnliche Abgaben -23.814.000 € -26.474.041 € 

 
Bei den Steuern zeichnet sich zum jetzigen Zeitpunkt bereits eine deutliche Mehrein-
nahme in 2018 ab. Bei der Grundsteuer B kann mit Mehreinnahmen i. H. v. rund 
70.000 € gerechnet werden. Beim Gemeindeanteil für die Einkommensteuer ist nach 
den Ergebnissen der Steuerschätzung vom November 2018 von Mehreinnahmen i. 
H. v. rund 373.600 Euro auszugehen (plus 53.600 € gegenüber der Steuerschätzung 
vom Mai 2018). 
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Bei der Gewerbesteuer kann nach aktueller Einschätzung sogar von Mehreinnahmen 
i. H. v. über 4.000.000 € ausgegangen werden. Hier ist aber genau zu betrachten, 
wie sich die Gewerbesteuereinnahmen zusammensetzen. Bei den Vorauszahlungen 
für das Haushaltsjahr 2018 wird von rund 10.000.000 € ausgegenagen. Das sind ge-
genüber dem Haushaltsansatz Mehreinnahmen i. H. v. rund 250.000 €, wodurch die 
zu erwartenden Mehreinnahmen aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes von 325 
auf 360 Prozent leicht überschritten würden. Hinzu kommen aber noch Gewerbe-
steuernachzahlungen aus vergangenen Jahren. Diese belaufen sich nach aktuellem 
Stand auf über 4.000.000 € und waren in dieser deutlichen Höhe für 2018 nicht zu 
erwarten. 
 
Hintergrund hierfür sind unter anderem Betriebsprüfungen seitens der Finanzverwal-
tung, die bei verschiedenen Gewerbebetrieben durchgeführt wurden. Diese haben in 
einigen Fällen zu deutlichen Nachzahlungen geführt. Inwieweit diese Nachzahlungen 
tatsächlich Bestand haben, kann im Einzelfall nicht nachvollzogen werden, da hier 
hinsichtlich der Ergebnisse der Betriebsprüfungen noch einzelne Klageverfahren an-
hängig sind. Es muss jedoch nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre davon 
ausgegangen werden, dass in Einzelfällen die bereits gezahlte Gewerbesteuernach-
zahlung wieder zu erstatten ist. Aufgrund der Dauer der Klageverfahren kann eine 
Erstattung der Gewerbesteuer aber auch erst in späteren Jahren erfolgen, so dass 
eine Erstattung der Gewerbesteuer in Folgejahren auf das Ergebnis im aktuellen 
Haushaltsjahr keine Auswirkung mehr hat.  
 

Erträge 
Ansatz 
2018 

Ergebnis 
Stand 15.11.2018 

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen -7.001.290 € -7.671.310 € 

 
Auch bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zeichnet sich zum jetzigen 
Zeitpunkt eine Mehreinnahme ab. Diese ist vorrangig auf ein deutliches Plus bei den 
Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs zurückzuführen. Die 
Schlüsselzuweisung wurde im Juni 2018 i. H. v. 4.997.512 € festgesetzt, so dass hier 
gegenüber dem Haushaltsansatz eine Mehreinnahme i. H. v. rund 560.000 € vorliegt.  
 

Erträge 
Ansatz 
2018 

Ergebnis 
Stand 15.11.2018 

11. Sonstige ordentliche Erträge -869.000 € -833.820 € 

 
Die Konzessionsabgaben im Bereich Strom und Gas wurden i. H. v. 688.600 € ein-
geplant. Das Ergebnis für 2018 beläuft sich auf insgesamt 747.057 €, so dass hier 
Mehreinnahmen i. H. v. 58.457 € zu verbuchen sind. 
 
Aufwendungen 

Aufwendungen 
Ansatz 
2018 

Ergebnis 
Stand 15.11.2018 

13. Personalaufwendungen 9.840.200 € 7.447.456 € 

 
Beim Haushaltsansatz für die Personalaufwendungen wurde eine ganzjährige Tarif-
erhöhung i. H. v. 2,00 % eingeplant. Die durch die ab 01.03.2018 erfolgte Tariferhö-
hung i. H. v. 3,19 % zusätzlich entstehenden Personalaufwendungen können nach 
jetziger Einschätzung durch Einsparungen im Personalbereich insgesamt kompen-
siert werden. Von einer Überschreitung des Haushaltsansatzes für Personalaufwen-
dungen ist nach jetzigem Stand nicht auszugehen. 
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Aufwendungen 
Ansatz 
2018 

Ergebnis 
Stand 15.11.2018 

15. Aufwendungen für Sach- und  
      Dienstleistungen 

7.440.085 € 5.521.105 € 

 
Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden Mitte Novem-
ber 2018 rund 73 % der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in Anspruch ge-
nommen. Bisher erforderliche Mehraufwendungen in einzelnen Budgets konnten 
durch Mittelverschiebungen im Ergebnishaushalt kompensiert werden. Auch hier ist 
nach jetzigem Stand im Ergebnis nicht von einer Überschreitung des Haushaltsan-
satzes auszugehen. 
 

Aufwendungen 
Ansatz 
2018 

Ergebnis 
Stand 15.11.2018 

18. Transferaufwendungen 14.233.650 € 14.067.077 € 

 
Aufgrund der zu erwartenden Mehreinnahme bei der Gewerbesteuer i. H. v. rund 
4.250.000 € ist hier von einem Anstieg der Gewerbesteuerumlage i. H. v. rund 
860.000 € auszugehen. Auch aufgrund der endgültigen Festsetzung der Kreisumlage 
entsteht eine Mehrausgabe i. H. v. rund 167.000 €. Der Ansatz für Transferaufwen-
dungen wird somit im Ergebnis überschritten. Eine Deckung der Mehrausgaben an 
dieser Stelle erfolgt durch die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer beziehungs-
weise bei den Schlüsselzuweisungen. 
 
Ergebnis 
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt kann herausgestellt werden, dass sich im Ergebnis-
haushalt für 2018 aufgrund der positiven Entwicklung der allgemeinen Deckungsmit-
tel ein positives Jahresergebnis abzeichnet und dieses nach jetzigem Stand deutlich 
höher ausfallen wird, als im Haushalt 2018 veranschlagt. 
 
Weitere Ausführungen zu einzelnen Bereichen des Ergebnishaushaltes, insbesonde-
re auch zur Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel und zur Gesamtentwicklung 
des Ergebnishaushaltes, erfolgen im Rahmen der Sitzung.  
 
Investitionen 
 

 

Ansatz 
2018 

(inkl. Haushalts-
reste) 

Auszahlungen 
2018 

Aufträge 
2018 

Differenz 

Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit 

20.867.590 € 11.753.488 € 6.086.084 € 3.028.018 € 

 

Stand 15.11.2018 

 
Bei den für 2018 zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (einschließlich der Haushaltsreste) sind mit Stand 
November 2018 rund 85 % der Mittel ausgezahlt oder durch Aufträge gebunden. 
 
Der Fortgang einzelner im Haushalt eingeplanten Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen wird in Berichten ausgeführt. Für das Berichtswesen wurden alle 
wesentlichen Investitionsmaßnahmen beziehungsweise -projekte ab einem Investiti-
onsvolumen i. H. v. 50.000 € aufgenommen.  
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Neben der Darstellung der Haushaltsdaten erfolgen eine kurze Beschreibung der 
Maßnahme sowie ein aktueller Stand zur Umsetzung der Maßnahme. Mehrere im 
Haushalt einzeln aufgenommene Investitionsmaßnahmen, wie beispielsweise bei 
einem Straßenausbau mit den Bereichen „Straße“, „Schmutzwasserkanal“ und „Re-
genwasserkanal“ sowie möglichen „Zuschüssen“ und „Beiträgen“ werden als Projekt 
in einem Investitionsbericht zusammengefasst.  
 
Die Investitionsberichte sind als Anlage 1 beigefügt. 
 
Weitere Ausführungen zu den Investitionsberichten und zur Umsetzung einzelner 
Investitions- bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgen im Rahmen der Sit-
zung. 
 
Liquidität/Kreditaufnahmen 
Zum 15.11.2018 wird ein Liquiditätsstand in Höhe von 2.332.427,42 € ausgewiesen. 
Der aktuelle Liquiditätsstand beinhaltet bereits die Einzahlungen zum Steuertermin 
15.11.2018, wodurch der Stand nach einer längeren Negativphase erstmalig wieder 
ein Plus ausweist.  
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investi-
tionsförderungsmaßnahmen wurde in der Haushaltssatzung 2018 auf 7.621.782 € 
festgesetzt. 
 
Im Januar und im Oktober 2018 erfolgte jeweils eine Kreditaufnahme i. H. v. 
2.000.000 €. Hierfür wurde auf Kreditermächtigungen der Jahre 2016 und 2017 zu-
rückgegriffen. Die Kreditermächtigung für 2018 wurde bisher nicht in Anspruch ge-
nommen. 
 
Eine endgültige Aussage, inwieweit für 2018 noch eine Kreditaufnahme erforderlich 
wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erfolgen. Eine mögliche Kreditaufnahme 
beziehungsweise die Höhe der Kreditaufnahme hängt von der weiteren Liquiditäts-
entwicklung ab. Maßgeblich für die Liquiditätsentwicklung ist zum einen der Fort-
schritt der Umsetzung der für 2018 vorgesehenen Investitionen- und Investitionsför-
derungsmaßnahmen und zum anderen die Entwicklung des Ergebnishaushaltes und 
dem daraus resultierenden Ergebnis. Allein im investiven Bereich ist nach aktueller 
Einschätzung bis Jahresende noch mit Auszahlungen in Höhe von mindestens 
2.500.000 € zu rechnen. 
 
Es wird aber nach jetzigem Stand davon ausgegangen, dass die Kreditaufnahme in 
2018 deutlich geringer ausfallen wird als veranschlagt. Weitere Ausführungen hierzu 
erfolgen im Rahmen der Sitzung. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Entfällt. 
 
 
Anlagen: 
 
1. Berichte Investitionsmaßnahmen/-projekte 
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 Gemeinde Rastede 
 Der Bürgermeister 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e  

 

Vorlage-Nr.: 2018/204A 
freigegeben am 27.11.2018 

 
Stab Datum: 20.11.2018 
Sachbearbeiter/in: Hollmeyer, Michael  
 

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019 
 
 
Beratungsfolge: 
Status Datum Gremium 
Ö 04.12.2018 Finanz- und Wirtschaftsausschuss 
N 10.12.2018 Verwaltungsausschuss 
Ö 11.12.2018 Rat 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Haushaltssatzung der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2019 ge-

mäß Anlage 1 wird beschlossen. 
 

2. Der Haushaltsplan 2019 wird mit seinen festgesetzten Haushaltsvolumen wie 
folgt beschlossen: 
 

Ergebnishaushalt 

ordentliche Erträge -42.018.178 € 

ordentliche Aufwendungen 41.929.673 € 

  

außerordentliche Erträge -2.512.000 € 

außerordentliche Aufwendungen 0 € 

  Finanzhaushalt 

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -39.095.830 € 

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 36.853.630 € 

  

Einzahlungen für Investitionstätigkeit -7.280.425 € 

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 9.767.784 € 

  

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -945.159 € 

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 700.000 € 

 
3. Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 wird beschlossen. 

 
4. Das Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2022 wird beschlossen. 
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5. Die Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2022 wird zur Kenntnis genommen. 

 
6. Die Produktbeschreibungen zu den wesentlichen Produkten werden zur Kennt-

nis genommen. 
 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Am 23.10.2018 hat der Finanz- und Wirtschaftsausschuss in erster Sitzung über den 
Haushalt 2019 beraten und den Entwurf des Haushaltes 2019 zur weiteren Beratung 
an die weiteren Fachausschüsse überwiesen. 
 
Die Fachausschüsse haben zwischenzeitlich den Entwurf des Haushaltes 2019 bera-
ten und einzelne Beschlüsse gefasst, die sich noch auf den Haushalt 2019 auswir-
ken. Zudem sind verwaltungsseitig noch wenige Änderungen vorgenommen worden. 
Alle Ergänzungen bzw. Änderungen können dem Ergänzungsblatt zum Haushalts-
planentwurf vom 05.10.2018 (Anlage 2) entnommen werden. 
 
Unter Einbeziehung der Ergänzungen bzw. Änderungen ist der Haushalt 2019 wei-
terhin ausgeglichen. Das Jahresergebnis weist einen Überschuss i. H. v. insgesamt 
2.600.505 Euro aus. Die für 2019 eingeplante Kreditaufnahme liegt bei 945.159 Eu-
ro. 
 
Ergebnishaushalt 
Größere Veränderungen im Ergebnishaushalt ergeben sich durch die Aufnahme von 
zusätzlichen Personalkosten hinsichtlich der Einstellung eines Systemadministrators 
für den Bereich der Schulen. Zudem wird die Einrichtung weiterer Hortgruppen an 
den Standorten der Grundschulen Feldbreite, Loy und Wahnbek den Haushalt zu-
sätzlich mit 93.700 Euro belasten. Im Bereich des Brandschutzes wurden für die 
Ausstattung der Atemschutzgeräteträger mit neuer Schutzkleidung weitere 30.000 
Euro eingeplant. 
 
Aufgefangen werden diese zusätzlichen Belastungen für den Ergebnishaushalt durch 
zusätzliche Erträge bei den Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzaus-
gleichs. Nach Veröffentlichung der vorläufigen Berechnungsgrundlagen für den Fi-
nanzausgleich Anfang der 47. Kalenderwoche und einer anschließenden Neube-
rechnung der Schlüsselzuweisung kann der Ansatz für 2019 um 269.500 Euro auf 
3.330.200 Euro erhöht werden. 
 
Nach Berücksichtigung aller Ergänzungen bzw. Änderungen weist der Ergebnis-
haushalt im ordentlichen Bereich einen Überschuss i. H. v. 88.505 Euro aus. Im au-
ßerordentlichen Bereich bleibt es bei einem Überschuss i. H. v. 2.512.000 Euro. So-
mit ergibt sich ein kumuliertes Gesamtergebnis i. H. v. 2.600.505 Euro. 
 
Die einzelnen Ergänzungen bzw. Änderungen können dem Ergänzungsblatt zum 
Haushaltsplanentwurf (Anlage 2) entnommen werden. 
 
Finanzhaushalt 
Für das Investitionsprogramm haben sich im Rahmen der Haushaltsberatungen nur 
wenige Änderungen bzw. Ergänzungen ergeben. Im Bereich der Grundschule 
Wahnbek wurde der für 2019 angesetzte Einbau eines Behindertenaufzuges nach 
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2020 geschoben. Dafür wurden drei für 2020 eingeplanten Maßnahmen (Einbau 
Sonnenschutzanlage, Einbau Hohlraumdämmung und energetische Sanierung der 
Stahlbetonteile einschl. Fensteraustausch) nach 2019 vorgezogen. Da die drei Maß-
nahmen im engen baulichen Zusammenhang stehen, wurden diese komplett für 
2019 aufgenommen. 
 
Im Bereich des Brandschutzes wurde für die Ersatzbeschaffung einer Tragkraftsprit-
ze seitens der Feuerwehrtechnischen Zentrale ein anteiliger Zuschuss i. H. v. 2.500 
Euro aufgenommen. 
 
Hinsichtlich der für 2019 anstehenden Ersatzbeschaffung des Bürgerbusses wurde 
ein anteiliger Zuschuss i. H. v. 10.000 Euro für den BürgerBus e. V. eingeplant. 
 
Für eine neue bzw. zum Teil ergänzende Beschilderung der Gewerbegebiete wurden 
insgesamt 30.000 Euro in das Investitionsprogramm für 2019 aufgenommen. 
 
Das Volumen für Investitionen- und Investitionsförderungsmaßnahmen umfasst da-
mit 2019 insgesamt 9.767.784 Euro. Den Auszahlungen stehen zu erwartende Ein-
zahlungen i. H. v. 7.280.425 gegenüber. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit be-
trägt somit 2.487.359 Euro. 
 
Die einzelnen Ergänzungen im investiven Bereich können dem Ergänzungsblatt zum 
Haushaltsplanentwurf (Anlage 2) entnommen werden. Das fortgeschriebene Investi-
tionsprogramm ist als Anlage 5 beigefügt (Ergänzungen/Änderungen wurden farblich 
markiert). 
 
Kreditaufnahme 
Nach Berücksichtigung aller in den Haushalt aufgenommenen Änderungen und Er-
gänzungen ist eine Kreditaufnahme i. H. v. 945.159 € für den Haushalt 2019 einzu-
planen. Somit ergibt sich unter Berücksichtigung der eingeplanten Tilgung eine Net-
tokreditaufnahme i. H. v. 245.159 Euro. 
 
Produktbeschreibungen zu den wesentlichen Produkten 
Für das Haushaltsjahr 2019 wurden im Sinne des § 4 Abs. 7 KomHKVO wesentliche 
Produkte eingerichtet. Im Haushaltsplan 2019 werden nur noch diese wesentlichen 
Produkte abgebildet und beschrieben. Darüber hinaus sind für die wesentlichen Pro-
dukte die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kenn-
zahlen zur Zielerreichung festzulegen. 
 
Seitens der Verwaltung wurden in einem ersten Schritt Ziele, Maßnahmen und 
Kennzahlen festgelegt und in die Produktbeschreibungen aufgenommen. Diese fest-
gelegten Ziele, Maßnahmen und Kennzahlen haben aber derzeit teilweise noch Ent-
wurfscharakter und sind daher in 2019 weiter zu konkretisieren. Die Verwaltung wird 
die Thematik im nächsten Jahr erneut aufnehmen und den politischen Gremien zur 
Beratung vorlegen. 
 
Die Produktbeschreibungen zu den wesentlichen Produkten mit den ergänzten Zie-
len, Maßnahmen und Kennzahlen sind als Anlage 6 beigefügt. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
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Siehe hierzu die Ausführungen in der Sach- und Rechtslage. 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1: Haushaltssatzung 
Anlage 2: Ergänzungsblatt zum Haushaltsplanentwurf 
Anlage 3: Übersicht über die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel 
Anlage 4: Stellenplanübersicht mit Erläuterungen 
Anlage 5: Investitionsprogramm 
Anlage 6: Produktbeschreibungen der wesentlichen Produkte 
 
 
 


	Sitzungsdokumente
	Einladung FinA-ö-04-12-18

	Vorlagendokumente
	TOP Ö  5 Festsetzung Gebührensätze 2019 - Wochenmarkt
	Vorlage  2018/235

	TOP Ö  6 Festsetzung Gebührensätze 2019 - Schmutzwasserbeseitigung (zentral)
	Vorlage  2018/239

	TOP Ö  7 Festsetzung Gebührensätze 2019 - Schmutzwasserbeseitigung (dezentral)
	Vorlage  2018/249

	TOP Ö  8 Festsetzung Gebührensätze 2019 - Niederschlagswasserbeseitigung
	Vorlage  2018/236

	TOP Ö  9 Festsetzung Gebührensätze 2019 - Straßenreinigung
	Vorlage  2018/243

	TOP Ö  10 Gebührensatzsatzung 2019 für die öffentlichen Einrichtungen Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung
	Vorlage  2018/250

	TOP Ö  11 Gewährung von Zuschüssen nach dem KMU-Programm
	Vorlage  2018/237

	TOP Ö  12 Haushalt 2018 - Ausführung des Haushalts - Stand November
	Vorlage  2018/232

	TOP Ö  13 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019
	Vorlage  2018/204A



